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Die Bundesärztekammer, die Deutsche Krankenhausgesellschaft und der GKV-

Spitzenverband (bis 01.07.2002 die Spitzenverbände der Gesetzlichen Krankenkassen 

gemeinsam) unterhalten auf der Grundlage der Vorgaben nach §§ 11 und 12 TPG in 

Verbindung mit den Verträgen zur Beauftragung einer Koordinierungsstelle und zur 

Beauftragung einer Vermittlungsstelle seit 2001 eine Kommission zur Überwachung der 

Bestimmungen dieser Verträge (Überwachungskommission). Sie berichtet seit 2002 den 

Auftraggebern der Koordinierungsstelle nach § 11 TPG in regelmäßigen Abständen. Die 

Bundesärztekammer führt die Geschäfte dieses Gremiums.

Die Aufgabe der Überwachungskommission besteht darin, die Einhaltung der auf der 

Grundlage des Transplantationsgesetzes vertraglich festgelegten Verpflichtungen und 

Aufgaben der Koordinierungsstelle und der Vermittlungsstelle zu überprüfen. In 

Wahrnehmung dieser Aufgabe haben die Deutsche Krankenhausgesellschaft, der 

Spitzenverband der Gesetzlichen Krankversicherung und die Bundesärztekammer in § 10 

des Vertrages mit der Koordinierungsstelle und in § 14 des Vertrages mit der 

Vermittlungsstelle eine Regelung getroffen.

Was die Entnahme von vermittlungspflichtigen Organen einschließlich der Vorbereitung von 

Entnahme, Vermittlung und Übertragung betrifft, so kann die Überwachungskommission 

überprüfen, ob diese Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Transplantationszentren und 

den anderen Krankenhäusern unter Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen 

Regelungen durchgeführt werden. Dies erfolgt für den Bereich der Organspende regelmäßig 

auf Grundlage einer differenzierten Prüfung der Berichte der Koordinierungsstelle gemäß § 

11 Abs. 5 TPG. Darüber hinaus klärt die Überwachungskommission im Rahmen ihrer 

Möglichkeiten Auffälligkeiten z. B. in den Transplantationszentren im Zusammenhang mit der 

Organspende. Hierüber und über die Ergebnisse der jährlichen Visitationen bei der 

Koordinierungsstelle und der Vermittlungsstelle wird den Auftraggebern ein schriftlicher 

Jahresbericht erstattet.

Da seit 2009 Vertreter der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) als Ständige Gäste und seit 

August 2012 als Mitglieder in der Überwachungskommission tätig sind, wirken auch die 

Länder an den Kommissionsentscheidungen mit und sind über die sie betreffenden Fragen 

zeitnah informiert. Überdies hat die Kommission im April 2010 einhellig und mit billigender 

Kenntnisnahme der Auftraggeber beschlossen, dem Vorstand der Deutschen Stiftung 

Organtransplantation als Vertreter der Koordinierungsstelle sowie dem Direktorium der 

Stiftung Eurotransplant als Vertreter der Vermittlungsstelle anzubieten, als Gäste an den 

Beratungen der Kommissionssitzungen teilzunehmen. Von diesem Angebot machen beide 

Stellen seit Juni 2010 regelmäßig Gebrauch.



Am 01.08.2012 ist das Gesetz zur Änderung des Transplantationsgesetzes in Kraft getreten. 

Damit ist die Arbeit der Überwachungskommission legislativ gestärkt worden, insbesondere 

durch die nunmehr vorgesehenen Auskunftsrechte der Kommission bzw. die 

Auskunftspflichten der an der Organspende beteiligten Institutionen.
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1 Zur Überwachungsaufgabe der Kommission

Gemäß den Vorgaben aus §§ 11 und 12 TPG und in Verbindung mit den Verträgen 

zur Beauftragung einer Koordinierungsstelle und zur Beauftragung einer Vermitt-

lungsstelle besteht die grundsätzliche Aufgabe der Überwachungskommission

(1) in der Überprüfung der Einhaltung der Verpflichtungen und Aufgaben der 

Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) gemäß § 2 des Vertrags 

nach § 11 TPG, was eine Haushaltsprüfung einschließt, sowie

(2) die Überprüfung der Verpflichtungen und Aufgaben der Stiftung Eurotrans-

plant (ET) gemäß § 2 des Vertrags nach § 12 TPG, soweit sie nicht unmit-

telbar Probleme der Allokation von Spenderorganen berühren1.

Die Überprüfung der Einhaltung der Verpflichtungen und Aufgaben der Koordinie-

rungsstelle und der Vermittlungsstelle erfolgt auf der Grundlage der jeweiligen Jah-

resberichte der Deutschen Stiftung Organtransplantation und der Stiftung Eurotrans-

plant.

Bedingt durch die erheblichen Verzögerungen in der Vorlage der zum 30.09.2002 

fälligen Jahresberichte der Deutschen Stiftung Organtransplantation und insbesonde-

re der Stiftung Eurotransplant kann die Überwachungskommission nur verspätet –

und auf der Grundlage nach wie vor unvollständiger Information (s. Abschnitt 2.1 und 

2.2) – berichten.

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich vornehmlich auf die Tätigkeiten der 

Koordinierungsstelle und der Vermittlungsstelle im Jahr 2001. Angeführt werden aber 

auch Aspekte, die bis heute von Geltung sind.

                                               
1

Für dieses Aufgabenfeld ist die Prüfungskommission gemäß § 12 Abs. 4 S. 2 Nr. 4 TPG zuständig.



Überwachungskommission
Bericht 2001 an die Auftraggeber der Verträge nach §§ 11 und 12 TPG

< Seite 3 von 5 >

Seit dem letzten Bericht der Überwachungskommission vom 01.03.2002 an die Auf-

traggeber der Verträge nach §§ 11 und 12 TPG hat die Kommission unter Vorsitz 

des Unterzeichners zweimal getagt, nämlich am 28.01.2003 in Köln sowie am 31. 

März 2003 im Rahmen der Visitation der Überwachungskommission bei der Deut-

schen Stiftung Organtransplantation in Neu-Isenburg.

Am 10.03.2003 und am 12.05.2003 wurde der Ständigen Kommission Organtrans-

plantation vom Vorsitzenden der Überwachungskommission ein Sachstandsbericht 

gegeben.

2 Tätigkeiten der Auftragnehmer der Verträge nach §§ 11 und 12 

TPG

Positiv ist zu vermerken, dass eine engere Kooperation zwischen den Auftragneh-

mern beschlossen worden ist. Dies ist sowohl für die Prüfungskommission als auch 

für die Überwachungskommission von besonderer Bedeutung, da so am schnellsten 

die dringend notwendige Vereinheitlichung der Nomenklatur und die Abgleichung der 

Zahlenwerke erreicht wird.

2.1 Tätigkeiten der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO)

Als Tätigkeitsnachweise der DSO standen der Kommission die für die Öffentlichkeit 

bestimmte Broschüre, die ins Internet gestellten Zahlen der Transplantationszentren 

und ein kurzer spezieller Bericht zur Verfügung. Durch die Visitation am 31.03.2003 

konnten in sehr kooperativer Atmosphäre grundsätzliche Probleme und spezielle 

Fragen angesprochen werden. Insbesondere wurde versucht, die Ursachen der sehr 

unterschiedlichen quantitativen Entwicklung der Spenderzahlen in den verschiede-

nen Regionen bei insgesamt gleich bleibender Gesamtsumme zu klären.
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Als Folge hat die Kommission der DSO einen Themenkatalog zur Gestaltung zukünf-

tiger Jahresberichte vorgelegt. Hervorzuheben ist daraus die Bitte, die einzelnen 

DSO-Regionalberichte in den jeweiligen Jahresbericht aufzunehmen. Darüber hinaus 

sollten über eine sachliche Erläuterung des Zahlenmaterials eine Problemreflexion 

und die Darstellung von Lösungsoptionen angestrebt werden.

Schließlich wird vorgeschlagen, zusätzlich zu der laufenden Implementierung von 

Maßnahmen des Qualitätsmanagements (QM) auch ein QM-Handbuch zu erstellen, 

um die Strukturierung und Evaluation der DSO-Tätigkeiten weiter voranzutreiben.

Aufgrund der bisherigen Kontakte ist die Kommission zuversichtlich, dass die 

DSO den Gestaltungsvorschlägen nachkommen wird.

2.2 Tätigkeiten der Stiftung Eurotransplant (ET)

ET legte eine erste Fassung ihres zum 30.09.2002 fälligen schriftlichen Jahresbe-

richts fünf Wochen nach Termin lediglich der Prüfungskommission vor.

Die ursprüngliche Fassung sowie eine nach entsprechender Aufforderung Ende 2002 

vorgelegte und nur gering überarbeitete zweite Fassung des schriftlichen ET-Berichts 

wurden von der Prüfungskommission als verbesserungsbedürftig beurteilt hinsichtlich 

der vollständigen und nachprüfbaren Dokumentation aller Vorgänge, die die Wartelis-

te bei ET, die ET zur Vermittlung gemeldeten Organe und die Entscheidungen zur 

Organvermittlung betreffen.

Da über die von der Prüfungskommission geltend gemachten Monita im Rahmen der 

Sitzungen der Prüfungskommission und der Ständigen Kommission Organtransplan-

tation sowie im Rahmen der Schlichtungsverhandlungen der Partner des Vertrags 

nach § 12 Abs. 1 und 4 TPG ausführlich beraten und berichtet wurde, hat die Über-

wachungskommission von einer zusätzlichen eigenen Stellungnahme abgesehen. 
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Auf die Notwendigkeit einer engen Abstimmung mit der DSO in Sachen Nomenklatur 

und Statistik sei noch einmal ausdrücklich hingewiesen.

Köln, 27.06.2003

Prof. Dr. Dr. F.-W. Eigler
           Vorsitzender
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gemäß § 11 Abs. 3 Satz 3 und § 12 Abs. 5 Satz 3 TPG an die Auftraggeber der Verträge 
nach den §§ 11 und 12 TPG über die Zeit 01.07.2004 bis 30.06.2005

Die Überwachungskommission wurde im Juli 2004 für die Amtsperiode bis 30.06.2007 

berufen, als Vertreter der 

- Spitzenverbände der Krankenkassen Frau Dipl.-Pflegew. Daniela Riese und die 

Herren Dr. rer. pol. Niclas Cruse und Jörg Wermes,

- Deutschen Krankenhausgesellschaft Frau Renate Höchstetter und die Herren Dr. 

med. Jens-Uwe Schreck und Dr. rer. pol. Martin Walger,

- Bundesärztekammer die Herren Professoren Drs. med. Heinz Angstwurm und 

Bernhard Krämer sowie Herr Prof. Dr. jur. Hans Lilie.

Zum Vorsitzenden wurde Herr Prof. Dr. Angstwurm gewählt.

Die bis 30.06.2005 insgesamt 6 Kommissionssitzungen fanden am 13.07., 05. und 20.10. 

sowie am 07.12.2004 und am 03.02. und 14.04.2005 statt, die mit der Prüfungskommission 

gemeinsame Visitation der Stiftung Eurotransplant (ET) in Leiden/Niederlande als 

Vermittlungsstelle am 14.06.2005. Die Visitation der Deutschen Stiftung Organtran-

splantation (DSO) als Koordinierungsstelle in Neu-Isenburg war aus Termingründen erst am 

20.07.2005 und damit nach dem Stichtag des Berichts möglich, soll aber hier berücksichtigt 

werden.

Einzelfall-Verstöße gegen die von der Koordinierungs- und von der Vermittlungsstelle mit 

den Auftraggebern geschlossenen Verträge wurden nicht festgestellt. Die in den getrennten 

Jahresberichten mitgeteilten Zahlen der Transplantationen stimmen weitestgehend überein. 

Beide Institutionen haben auch eine Kommission gebildet zur Besprechung aktueller und 

grundsätzlicher Fragen.

Gleichwohl halten die zuletzt im Bericht vom 04.08.2004 detailliert beschriebenen Sorgen 

zum einen um die Zusammenarbeit von DSO und ET und um die Dokumentation als 

Grundlage der Transparenz und damit des Vertrauens der Öffentlichkeit an, zum anderen die 

mit der Zusammenarbeit zwischen DSO und DSO-G verbundenen Sorgen. 
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Das heißt im Einzelnen:

Der DSO-Jahresbericht 2003 konnte von der Kommission nur unter dem Vorbehalt von 

Ergänzungen angenommen werden. Sie sind bisher unvollständig. Die von der DSO wie von 

ET vorgelegten Auflistungen von explantierten, nicht transplantierten Organen erfordern 

auch wegen ihrer – gegenüber 2002 teilweise noch größeren - Divergenzen Rückfragen.

Die von der Kommission gewünschte Dokumentation ist den Auftragnehmern seit den ersten 

Jahresberichten, den Auftraggebern durch Kommissionsberichte bekannt. Die Einzelheiten 

wurden im Oktober 2004 mit dem in diesem Jahr neuen Ärztlichen DSO-Vorstand persönlich 

besprochen und wurden ihm im Dezember nochmals schriftlich zugeleitet. Auch bei der ET-

Visitation am 14.06.2005 wurden die Details der Dokumentationswünsche dem Ärztlichen 

Direktor und dem für Informatik-Fragen künftig zuständigen ET-Direktor dargelegt.

Bei der DSO-Visitation vom 20.07.2005 wurde mitgeteilt, daß die – erstmals 2002 

gemeinsam von den Vorständen der Koordinierungs- und der Vermittlungsstelle zugesagte –

Abstimmung der Dokumentationsbelange noch nicht abgeschlossen werden konnte. Der 

Kommission erscheint dies um so dringlicher, als die gesetzliche Regelung der 

Gewebespende bevorsteht.

Verschiedene in der „Kooperationsvereinbarung...“ zwischen DSO und ET geregelte Belange 

können nach Auskunft bei der DSO-Visitation vom 20.07.2005 noch immer nicht umgesetzt 

werden. So erfolgt bisher weder der vertraglich vereinbarte und zuletzt im Kommissions-

bericht vom 04.08.2004 angemahnte Datenaustausch noch der zur Erfüllung der gesetzlich 

vorgeschriebenen Meldepflichten erforderliche Informationsaustausch zwischen Koordi-

nierungs- und Vermittlungsstelle. 

Im Zusammenhang der Tollwutübertragung auf Empfänger am 31.12.2004 postmortal 

gespendeter Organe ersuchte der Minister für Wissenschaft, Weiterbildung, Forschung und 

Kultur des Landes Rheinland-Pfalz um eine Stellungnahme dazu, „inwieweit in diesem Fall ... 

die entsprechenden Richtlinien eingehalten worden sind und inwieweit ... Möglichkeiten ... 

die Abläufe in Zukunft zu optimieren“ gesehen würden. Beide Kommissionen mußten sich 

ohnehin gemäß ihren gesetzlich und vertraglich festgelegten Aufgaben mit dem Sachverhalt 

befassen. Die gemeinsame Stellungnahme erfolgte gemäß den allgemeinen Grundsätzen 

beider Kommissionen ausschließlich anhand schriftlicher Beurteilungsgrundlagen, zumal 

auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet war. Einstimmig wurde festgestellt: Bei der 

Spende und der Übertragung der Organe wurde nicht gegen besondere Vorschriften 

verstoßen. Es wäre  unrichtig und unbillig, vorzuwerfen, die Tollwuterkrankung sei fahrlässig 

nicht bedacht worden. Vielmehr liege das Problem dieser Organtransplantation im Austausch 

von Informationen und in der Zusammenarbeit von Ärzten verschiedener Krankenhäuser und 
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Fachrichtungen, insgesamt in Umständen, die auf dem Weg der ärztlichen Selbstverwaltung 

verbessert werden könnten und müßten. Die erforderlichen Besprechungen und 

Festlegungen sind eingeleitet. 

Belange der DSO-G obliegen der Prüfungskommission zumindest soweit, als sie die 

Aufgaben der DSO betreffen. In der Sitzung vom 03.02.2005 wurden mit dem jetzigen 

Ärztlichen DSO-Vorsitzenden und mit dem Geschäftsführer der DSO-G entsprechende 

strukturelle, finanzielle, personelle und organisatorische Fragen besprochen, die teilweise 

dann auch bei der Visitation erörtert wurden. Die Auftraggeber sind nach Auskunft bei der 

Visitation über die Gründung der DSO-G nicht informiert, weil sie vor dem Vertrag mit der 

Koordinierungsstelle erfolgt ist. Grundsätzliche Fragen der Spende und Transplantation von 

Geweben und Zellen müssen in der bevorstehenden gesetzlichen Regelung beantwortet 

werden, so daß sie hier auf sich beruhen bleiben dürfen, von der Kommission aber bis zur 

rechtlichen Klärung beobachtet werden.

Alledem gemäß hofft die Kommission, dass die Bemühungen um eine den Verträgen 

gemäße Zusammenarbeit zwischen DSO und ET ab 01.01.2006 eine befriedigende 

Dokumentation ermöglichen und dass die noch offenen Fragen des Daten- und des 

Informationsaustauschs beider Institutionen möglichst bald gelöst werden können. Anhand 

der Dokumentation und einzelner Zusatzfragen sollten sich auch die mit der 

Zusammenarbeit von DSO und DSO-G verbundenen Fragen klären lassen.

Berlin, den 16.08.2005

Prof. Dr. med. H. Angstwurm
           - Vorsitzender -
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Bericht der Überwachungskommission für das Amtsjahr 01.07.2008 
bis 30.06.2009 an die Auftraggeber der Koordinierungs- und der Ver-
mittlungsstelle gemäß §§ 11 und 12 TPG  
 

Als Mitglieder waren in die Überwachungskommission am 30.06.2009 ent-

sandt von der 
Gesetzlichen Krankenversicherung: 

- Frau Dipl.-Ök./Medizin Elke Bokern,  

- Herr Frank Reinermann, 
 
Deutschen Krankenhausgesellschaft: 

- Herr Dipl.-Ök. Holger Baumann, 

- Herr Dr. med. Thilo Grüning, MSc, 

- Herr Dr. med. Bernd Metzinger, M.P.H., 
 
Bundesärztekammer: 

- Herr Prof. Dr. med. Heinz Angstwurm, 

- Herr Prof. Dr. med. Bernhard Krämer, 

- Herr Prof. Dr. jur. Thorsten Verrel, 
 
Ständige Gäste waren: 

- Frau Vorsitzende Richterin am Kammergericht i. R. Anne-Gret Rinder, 

- Herr MinRat Dr. jur. Hans Neft. 
 

Kommissionsvorsitzender ist seit der konstituierenden Sitzung vom 

24.09.2007 Prof. Dr. Angstwurm.  

Berlin, 24.08.2009 
 

030 / 40 04 56-463 

030 / 40 04 56-486 

dezernat6@baek.de 

An/Cs 

854.053 
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Die Kommission hat im Berichtsjahr am 23.09. und 10.11.2008 sowie am 

09.02., 30.03., 20.04. und 08.06.2009, davon am 30.03., 20.04. und 

08.06.2009 gemeinsam mit der Prüfungskommission, getagt. Die Visitatio-

nen 2008 erfolgten am 23. Juli bei der Koordinierungsstelle, am 28. Okto-

ber gemeinsam mit der Prüfungskommission bei der Vermittlungsstelle.  

 

Am 26.09.2008 wurde Prof. Dr. Angstwurm als Kommissionsvorsitzender 

und als Vertreter der Bundesärztekammer zusammen mit Dr. Schomburg 

von einem Mitarbeiter des IGES-Instituts für den „Bericht der Bundesregie-

rung zur Situation der Transplantationsmedizin in Deutschland zehn Jahre 

nach Inkrafttreten des Transplantationsgesetzes“ interviewt. 

 

Die Auftraggeber haben sich nach der gemeinsamen Sitzung mit Vertretern 

der Gesundheitsministerkonferenz vom 20.04.2009 darauf verständigt, 

künftig einem Vertreter der Gesundheitsministerkonferenz Gaststatus in der 

Überwachungskommission anzubieten. Seitens der GMK wurde MinRat Dr. 

Neft als Ständiger Vertreter, für den Fall seiner Verhinderung Frau Buck-

Malchus als Vertretung benannt. 

 

 

A  Belange der Koordinierungsstelle 

 

Im Bereich der Koordinierungsstelle war die Kommission im Berichtsjahr 

vor allem befasst mit 

1) Berichten der Koordinierungsstelle: 

1.1) Revision der jährlichen Berichte nach § 11 Abs. 5 TPG über die Tä-

tigkeit jedes Transplantationszentrums für die Jahre 2004-2006, 

1.2) Jährliche Berichte an die Auftraggeber über die Jahre 2007 und 

2008 sowie ab 2009, 

1.3) Vereinbarung über die erste Fortschreibung der Durchführungsbe-

stimmung zum Tätigkeitsbericht nach § 6 des Vertrages nach § 11 

TPG, 

2) Belangen des Datenschutzes: 

2.1) Patienten-Anonymität in Koordinierungsstellen-Berichten für die Öf-

fentlichkeit, 

2.2) Weitergabe von DSO-Daten zu wissenschaftliche Analysen,  

2.3) Retrospektive Auswertung von Krankenblatt-Daten durch DSO-

Mitarbeiter, 
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3) Voraussetzungen postmortaler Organentnahmen: 

3.1) Hirntod-Protokollierungen, 

3.2) Vereinbarungen der DSO mit Konsiliarärzten zur Unterstützung bei 

der Hirntod-Diagnostik, 

3.3) Verantwortlichkeit von Explantations-Chirurgen nach § 19 TPG, 

3.4.) Aufgaben von Mitarbeitern der Koordinierungsstelle im Zusam-

menhang mit Hirntod-Diagnostiken und Explantationen. 

 

 
1.1 Revision der jährlichen Koordinierungsstellen-Berichte nach § 11 

Abs. 5 TPG über die Tätigkeit jedes Transplantationszentrums für 
die Jahre 2004-2006 

 
Im vorausgehenden Kommissionsbericht für das Amtsjahr 2007-2008 

(Punkt 2.1.1, S. 4-5) waren die Berichte über die einzelnen TPZ für die Jah-

re 2004-2006 bemängelt worden. Im jetzigen Berichtszeitraum wurde die 

Revision der auf der Internetseite der DSO veröffentlichten Daten überprüft. 

Die für das Jahr 2005 monierten Fehler und Lücken sind behoben worden. 

Die Angaben zur Anzahl privat versicherter und selbstzahlender Patienten 

entsprechen jetzt in etwa den vor der Revision von der Koordinierungsstelle 

und getrennt von der Vermittlungsstelle der Kommission vorgelegten Da-

ten. Übrig gebliebene leichte Differenzen in den Angaben einzelner Zentren 

gegenüber den Unterlagen der beiden Institutionen, aber auch unter die-

sen, sind nach Sachlage vermutlich systemimmanent und meist £ 2. Insge-

samt hat die Koordinierungsstelle mit der Revision der Jahresberichte 

2004-2006 ihre Pflicht erfüllt.  

 

Die jetzige Entsprechung der Zentrums-Mitteilungen und der eigenen Un-

terlagen von Koordinierungs- und Vermittlungsstelle bestätigt die Kritik im 

letztjährigen Kommissionsbericht: Mit der gebotenen Sorgfalt hätte sich die 

unnötige und schädlich irreführende Diskussion über den Versicherten-

Status der Organ-Empfänger verhüten lassen. 

 

Leider haben verschiedene Zentren zu bestimmten Belangen nicht die für 

die Revision erforderlichen Informationen, sondern „keine Angabe möglich“ 

mitgeteilt, was nicht verlässlich durch DSO- und ET-Daten ausgeglichen 

werden kann. Besonders bedauerlich ist dies wegen des öffentlichen und 

des politischen Interesses beim Versichertenstatus. 
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Auch haben bestimmte Zentren „keine Angabe möglich“ zu ganzen Patien-

tenkollektiven vermerkt, bspw. zu allen Aspekten der nicht auf ihre Warte-

liste aufgenommenen Patienten. Am häufigsten ist der Familienstand als 

unbekannt deklariert worden.  

 

Die Auftraggeber wurden über den Sachverhalt informiert und um eine Ent-

scheidung ersucht, ob und ggf. welche Stellen – etwa die Aufsichtsbehörde 

des jeweiligen Klinikums oder die für die Zulassung des einzelnen Zent-

rums und der jeweiligen Transplantationsprogramme zuständige Behörde 

usw. – informiert werden sollen. Zudem hat die Kommission beschlossen, 

mit den für die Berichtsgestaltung zuständigen Mitarbeitern der Koordinie-

rungsstelle Einzelheiten der Darstellung zu beraten.  

 

Den besonders betroffenen Zentren werden Auflistungen ihrer problemati-

schen Datenübermittlungen an die Koordinierungsstelle zugeleitet mit der 

Bitte, Gründe für die unzulängliche Datenweitergabe an die Koordinie-

rungsstelle mitzuteilen. Die übrigen Zentren werden um eine eigene interne 

Überprüfung und auch um eine Äußerung zu ihren Problemen der Daten-

übermittlung ersucht. Die Kommission wird die Ergebnisse der Befragung 

analysieren, um den TPZ bzw. der DSO und ggf. anderen Institutionen 

mögliche organisatorische oder strukturelle Vorschläge unterbreiten zu 

können. Im Begleitbrief werden die Zentrumsleiter an die öffentliche und die 

politische Bedeutung des Berichts und dessen Grundintention erinnert, das 

Bemühen um Transparenz und Information als Grundlagen des Vertrauens 

und damit der Transplantationsmedizin.  

 
1.2 Berichte der Koordinierungsstelle an die Auftraggeber über die 

Jahre 2007 und 2008 und künftige Gestaltung solcher Jahresbe-
richte 

 

Am 19.08.2008 haben Vertreter der DSO und der Kommission gemeinsam 

über die künftige Ausgestaltung dieser Jahresberichte beraten. Die Ergeb-

nisse wurden zu einem Konzept ausgearbeitet, das den Auftraggebern zu-

geleitet und von ihnen gebilligt wurde. 

 

Die DSO hatte dankenswerterweise zugesagt, bereits die Jahresberichte 

2007 und 2008 an die Auftraggeber – soweit nach Datenlage und ohne 

rückwirkende Datenerfassung möglich – formal und inhaltlich an die für die 

weiteren Jahre vorgesehene Gestaltung anzupassen. Der Bericht für 2007 
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ist mittlerweile den Auftraggebern zugeleitet worden und erfüllt nach einhel-

liger Auffassung der Kommission diese Zusage. Die noch offenen Detail-

fragen sollen bei der Jahresvisitation geklärt werden. 

 

Demgemäß kann und soll erstmals der Bericht für das Jahr 2009 voll der 

Vereinbarung vom 19.08.2008 entsprechen.  

 
1.3 Vereinbarung über die erste Fortschreibung der Durchführungs-

bestimmung zum Tätigkeitsbericht nach § 6 des Vertrages nach § 
11 TPG 

 
Die Kommission hat sich wiederholt mit Auffälligkeiten im Bericht der Koor-

dinierungsstelle nach § 11 Abs. 5 TPG befasst, insbesondere mit der Frage 

der behaupteten Bevorzugung von Privatpatienten bei der Zuteilung ver-

mittlungspflichtiger Organe (s. Bericht 2007-2008, S. 5). In der Konsequenz 

haben sich die Auftraggeber in Abstimmung mit der Deutschen Transplan-

tationsgesellschaft (DTG) und der DSO geeinigt, die ihnen überlassenen 

Details der gesetzlich vorgesehenen Pflichtangaben in den Berichten gem. 

§ 11 Abs. 5 TPG zu vereinfachen und somit den Vertrag zur Durchfüh-

rungsbestimmung zum Bericht der Koordinierungsstelle fortzuschreiben. 

 

Die Änderungen gegenüber der bislang gültigen Festlegung in der Anlage 

zu § 6 des Vertrags mit der DSO sollen 

 

- Einzelheiten der gesetzlich festgelegten Berichtsinhalte der zwi-

schenzeitlichen Entwicklung anpassen, 

- Detaillierungen und Kategorisierungen anderen Berichten der 

Transplantationszentren angleichen, um bei der Fülle der Dokumen-

tationsverpflichtungen zur Arbeitsvereinfachung beizutragen, 

- die Transparenz als eine Grundlage des Vertrauens und damit der 

Transplantation postmortal gespendeter Organe fördern, nicht zu-

letzt im Hinblick auf öffentliche und politische Diskussionen von 

Fragen wie der nach einer Bevorzugung bestimmter Patientengrup-

pen, 

- die Fehler und Lücken bisheriger Berichte vermeiden helfen. 

 

Die Auftraggeber haben sich darauf verständigt, die Darstellung der Trans-

plantationsergebnisse an den strukturierten Qualitätsberichten der Kran-

kenhäuser nach § 137 SGB V zu orientieren. 

 



Seite 
6 von 8 

 
Hinsichtlich des Versicherungsstatus der transplantierten Patienten ist im 

Vertrag eine Differenzierung vorgesehen, die das BMG als Genehmi-

gungsbehörde gefordert hat. Die dem BMG am 19.06.2009 zur Genehmi-

gung vorgelegte „Vereinbarung über die erste Fortschreibung der 

Durchführungsbestimmung zum Tätigkeitsbericht nach § 6 des Vertrages 

nach § 11 TPG“ wird derzeit von den Vertretern der Auftraggeber und dem 

BMG besprochen.  

 

 

2. Belange des Datenschutzes 
2.1 Patienten-Anonymität in Berichten für die Öffentlichkeit 

 

Nachdem im Amtsjahr 2007-2008 der Datenschutzbeauftragte des Bundes 

die von Auftraggeberseite gewünschte Gruppenbildung ≤5 für Zahlen 1 – 5 

in allen für die Öffentlichkeit bestimmten Koordinierungsstellenberichten 

bestätigt hatte, war der DSO-Vorstand entsprechend informiert worden (s. 

Bericht 2007-2008, S. 7). Trotzdem wurde im öffentlichen DSO-

Jahresbericht 2008 „Organspende und Transplantation in Deutschland“ 

dieser Auftrag nicht erfüllt. Infolge der unterlassenen Gruppenbildung kön-

nen durch die Kombination mit weiteren Parametern im Bericht nach § 11 

Abs. 5 einzelne Patienten identifiziert werden. Dies gefährdet ein elementa-

res individuelles Patienteninteresse. Die Beurteilung und die Entscheidung 

über Konsequenzen dieses Verhaltens obliegen den Auftraggebern. 

 

 

3.  Voraussetzungen postmortaler Organentnahmen 
3.1.  Belange von Hirntod-Diagnostiken 

 

Die Kommission ist mit zwei Hirntod-Diagnostiken befasst. Sie wurden von 

Ärzten der jeweiligen Klinika durchgeführt, nicht durch von der DSO vermit-

telte Konsiliarärzte. Ein abschließende Stellungnahme und Beurteilung ist 

noch nicht möglich. In einem Fall ist zwischenzeitlich die Staatsanwalt-

schaft eingeschaltet worden. 
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3.2  Vereinbarungen mit Konsiliarärzten zur Unterstützung bei der 

Hirntod-Diagnostik 
 

Die Kommission hat beschlussgemäß dem DSO-Vorstand dringend emp-

fohlen, in den Einzel-Vereinbarungen mit Konsiliarärzten klar zu stellen, 

dass die Verantwortung für die richtliniengemäße Hirntod-Diagnostik und 

für die Erfüllung der Qualifikationsanforderung beim jeweiligen Untersucher 

liegt (§ 5 Abs 1 Satz 1 und Absatz 2, Satz 3 sowie § 16 Abs 1 Satz 1 Nr. 1 

TPG, zudem „Richtlinien zur Feststellung des Hirntodes, Dritte Fortschrei-

bung 1997 mit Ergänzungen gemäß TPG“ Dtsch Arztebl 1998; 95: B 1509 

– 1516). 

 

3.3 Verantwortlichkeit von Explantations-Chirurgen nach § 19 TPG 
 

Die Kommission hat den DSO-Vorstand ersucht, den Abschluss der Ver-

träge mit Klinika über die Zusammenarbeit bei der postmortalen Organ-

spende und mit Explantations-Chirurgen zum Anlass zu nehmen, die 

Explantationschirurgen auf § 19 TPG und die Richtlinien gemäß § 16 TPG 

hinzuweisen, d. h. auf die strafrechtlich bewehrte Verpflichtung, sich auch 

der rechtlichen Voraussetzungen von Organentnahmen zu vergewissern. 

Die Explantationschirurgen unterschreiben laut DSO-Mitteilung, dass ihnen 

die Verantwortlichkeit gemäß § 19 TPG bekannt ist. 

 

3.4  Aufgaben von Mitarbeitern der Koordinierungsstelle im Zusam-
menhang mit Hirntod-Diagnostiken und Explantationen 

 

Die Kommission hat im Zusammenhang mit 3.2 und 3.3 den DSO-Vorstand 

darauf hingewiesen, zu den Aufgaben und Pflichten eines Koordinators ge-

höre sowohl, sich der erforderlichen Qualifikation eines ihm unbekannten 

Arztes zu vergewissern, als auch, dem/den Explantations-Chirurgen vor der 

Organentnahme die Dokumentation der medizinischen und der rechtlichen 

Voraussetzungen des Eingriffs vorzulegen. Die DSO hat entsprechende 

explizite Regelungen in ihr Qualitätsmanagement-Handbuch aufgenom-

men.  
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B  Belange der Vermittlungsstelle 

 

Im Bereich der Vermittlungsstelle war die Kommission im Berichtsjahr mit 

keinen besonderen Problemen oder Vorkommnissen befasst. Sie ergaben 

sich auch nicht bei der Jahresvisitation. 

 

Die Kommission wird im Rahmen ihrer gesetzlich und vertraglich festgeleg-

ten Aufgaben weiterhin das im Rahmen der Budgetverhandlung für 2008 

mit Eurotransplant initiierte Beratungsprojekt zur Überprüfung der sach- 

und auftragsgerechten Ressourcenausstattung der Vermittlungsstelle be-

gleiten.  

 

 

Berlin, 24.08.2009 

 

Für die Kommission 

 

 
Prof. Dr. med. H. Angstwurm 
          - Vorsitzender - 
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Die Kommission hat im Berichtsjahr am 24.08. und 09.11.2009 sowie am 

22.02., 12.04. und 14.06.2010, getagt. Die jährlichen Verhandlungen des 

DSO-Budgets am 27.10.2009 und 23.11.2009 fanden unter Beteiligung von 

Kommissionsmitgliedern statt. Die Visitationen 2009 erfolgten am 15. Okto-

ber gemeinsam mit der Prüfungskommission bei der Vermittlungsstelle, am 

16. Oktober bei der Koordinierungsstelle. 

Fragen des Datenaustausches zwischen der Koordinierungs- und der Ver-

mittlungsstelle werden weiterhin regelmäßig in einer Projektgruppe erörtert, 

an der auch ein Kommissionsmitglied teilnimmt. Wie in den Vorjahren und 

über das jetzige Berichtsjahr hinaus sind Kommissionsmitglieder auch in 

Arbeitsgruppen der Ständigen Kommission Organtransplantation tätig ge-

wesen.

A Belange der Koordinierungsstelle

Im Bereich der Koordinierungsstelle war die Kommission im Berichtsjahr

vor allem befasst mit

1) Berichten der Koordinierungsstelle:

1.1 Revision der jährlichen Berichte nach § 11 Abs. 5 TPG über die Tä-
tigkeit jedes Transplantationszentrums für die Jahre 2004-2006,

1.2 Jährlicher Bericht an die Auftraggeber über das Jahr 2008 sowie 
künftige Gestaltung dieser Berichte ab dem Jahr 2009,

1.3 Vereinbarung über die erste Fortschreibung der Durchführungsbe-
stimmung zum Tätigkeitsbericht nach § 6 des Vertrages nach § 11 
TPG,

2) Belangen des Datenschutzes:

2.1 Patienten-Anonymität in Koordinierungsstellen-Berichten für die Öf-
fentlichkeit,

2.2 Retrospektive Auswertung von Krankenblatt-Daten auf Intensivsta-
tionen verstorbener Patienten,

2.3 Weitergabe von DSO-Daten zu wissenschaftliche Analysen, 

3) Hirntod-Protokollierungen als Voraussetzung postmortaler Organent-
nahmen

4) Zusammenarbeit zwischen der Koordinierungsstelle und der Überwa-
chungskommission.
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1.1 Revision der jährlichen Koordinierungsstellen-Berichte nach § 11 
Abs. 5 TPG über die Tätigkeit jedes Transplantationszentrums für 
die Jahre 2004-2006

Im vorausgehenden Berichtszeitraum für das Amtsjahr 2008-2009 (Punkt 

1.1, S. 3-4) waren die auf der Internetseite der DSO veröffentlichten revi-

dierten Daten der Berichte über jedes TPZ nach § 11 Abs. 5 TPG über die 

Jahre 2004-2006 überprüft worden. Die Kommission hatte einhellig be-

schlossen, die Zentren über die Ergebnisse dieser Überprüfung in Kenntnis 

zu setzen. Im Berichtsjahr sind elf Zentren, in denen grundsätzliche Prob-

leme der Dokumentation festgestellt worden sind, entsprechende Auflistun-

gen zugeleitet worden mit der Bitte, die Gründe für die unzulänglichen

Daten mitzuteilen. Allen übrigen ist eine allgemeine Darstellung der Prob-

lematik übermittelt worden. Diese Zentren sind um eine eigene interne 

Überprüfung sowie um eine Aussage zu ihren Problemen der Datenüber-

mittlung ersucht worden.

Die Antworten werden der DSO – soweit möglich zur Übernahme ins Inter-

net – zugeleitet. 

Eine abschließende Beurteilung durch die Kommission kann erst nach Vor-

liegen aller Stellungnahmen erfolgen. Die Zentren, deren Antworten noch 

ausstehen, sind erneut um eine Stellungnahme ersucht worden. 

1.2 Bericht der Koordinierungsstelle an die Auftraggeber über das
Jahr 2008 und künftige Gestaltung dieser Jahresberichte

Der für die Auftraggeber bestimmte DSO-Bericht zum Jahr 2008 ist fristge-

recht zugeleitet und dankenswerterweise bereits gemäß der Vereinbarung 

vom 19.08.2008 gestaltet worden. Er erfüllt nach einhelliger und den Auf-

traggebern am 11.09.2009 mitgeteilter Auffassung der Kommission die mit 

der Neugestaltung dieses internen Jahresberichts verbundenen Hoffnun-

gen. Im Rahmen der Jahresvisitation 2009 angesprochene Detail- bzw. Ka-

tegorisierungsfragen konnten für 2008 noch nicht berücksichtigt werden, 

sind aber mittlerweile geklärt. Der DSO-Vorstand wurde für die künftigen 

Jahresberichte um zusammenfassende Tabellen ersucht.
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1.3 Vereinbarung über die erste Fortschreibung der Durchführungs-
bestimmung zum Tätigkeitsbericht nach § 6 des Vertrages nach § 
11 TPG

Die Kommission hat sich konsequent mit Auffälligkeiten im Bericht der Ko-

ordinierungsstelle nach § 11 Abs. 5 TPG befasst, insbesondere mit der Fra-

ge der behaupteten Bevorzugung von Privatpatienten bei der Zuteilung

vermittlungspflichtiger Organe (s. Bericht 2007-2008, S. 5, Bericht 2008-

2009, S. 5-6). Die Auftraggeber hatten sich im Berichtszeitraum 2008-2009 

in Abstimmung mit der Deutschen Transplantationsgesellschaft (DTG) und 

der DSO geeinigt, die ihnen überlassenen Details der gesetzlich vorgese-

henen Pflichtangaben in den Berichten gem. § 11 Abs. 5 TPG zu vereinfa-

chen und somit den Vertrag zur Durchführungsbestimmung zum Bericht 

der Koordinierungsstelle fortzuschreiben. Die Darstellung der Transplanta-

tionsergebnisse soll sich künftig an den strukturierten Qualitätsberichten 

der Krankenhäuser nach § 137 SGB V orientieren. Die dem BMG am 

18.06.2009 zur Genehmigung vorgelegte „Vereinbarung über die erste 

Fortschreibung der Durchführungsbestimmung zum Tätigkeitsbericht nach 

§ 6 des Vertrages nach § 11 TPG“ wurde von den Vertretern der Auftrag-

geber unter Einbezug der Koordinierungsstelle und der DTG mit dem BMG 

im Juli 2009 besprochen. Mit Schreiben vom 19.05.2010 wurde die Ände-

rung genehmigt. Einzelheiten dieser Berichte für 2007 und 2008 wurden in 

einer Arbeitsgruppensitzung am 25.05.2010 gemeinsam mit der DSO ge-

klärt. Detailfragen für die Berichte ab 2009, möglicherweise 2010 oder gar 

2011 werden zur Zeit der Berichtsabfassung noch geklärt. Zusammen mit 

dem Vorsitzenden der Ständigen Kommission Organtransplantation sollen 

die Leiter der einzelnen Zentren informiert werden.

2. Belange des Datenschutzes

2.1 Patienten-Anonymität in Berichten für die Öffentlichkeit

Nachdem auch im öffentlichen DSO-Jahresbericht 2008 „Organspende und 

Transplantation in Deutschland“ die von Auftraggeberseite gewünschte und 

seitens des Datenschutzbeauftragten des Bundes für nötig gehaltene 

Gruppenbildung ≤ 5 für Zahlen 1 – 5 unterlassen worden war (s. Bericht 

2008-2009, S. 6) wurde der DSO-Vorstand erneut darauf hingewiesen, in 

allen für die Öffentlichkeit bestimmten Berichten der DSO die Gruppenbil-

dung ≤5 für Zahlen 1 – 5 vorzunehmen. Im Rahmen der Jahresvisitation 
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vom 16.10.2009 war mit der DSO vereinbart worden, dem Datenschutzbe-

auftragten des Bundes gemeinsam die Thematik vorzutragen. Das Ge-

spräch fand am 07.01.2010 in der Bundesbehörde in Bonn statt. Im 

Ergebnis wurde die Forderung bestätigt, die Patientenzahlen 1 – 5 in allen 

für die Öffentlichkeit bestimmten DSO-Berichten als  5 zusammenzufas-

sen, da nur so die Anonymität des einzelnen Patienten vor Entschlüsselung 

durch das Abgleichen verschiedener Berichte geschützt werden kann. 

Auch benachteiligt diese Gruppenbildung nicht das öffentliche Informations-

interesse. Entscheidungsträgern bspw. in Behörden können die ggf. benö-

tigten Detaillierungen der Gruppenbildung zur Verfügung gestellt werden.

2.2 Retrospektive Auswertung von Krankenblatt-Daten durch Mit-
arbeiter der DSO

In Fortführung ihrer Beratungen des Amtsjahres 2008-2009 hat die Kom-

mission der DSO nochmals ihre datenschutzrechtlichen Bedenken gegen-

über retrospektiven Auswertungen von Krankenakten verstorbener 

Intensivpatienten mitgeteilt sowie die Frage nach der Rechtsgrundlage der 

Erhebung gestellt. Die Sorge der Kommission galt neben der datenschutz-

rechtlichen Unbedenklichkeit insbesondere der Frage, ob DSO-Mitarbeiter 

mit Erlaubnis der zuständigen Krankenhauspersonen Einsicht nehmen dür-

fen in die individuellen Krankenunterlagen verstorbener Patienten, deren 

Tod auf der Intensivstation oder während einer vergleichbaren Behandlung 

eingetreten war, die aber nicht als mögliche postmortale Organspender 

gemeldet worden waren und die oder deren Angehörige der Krankenblatt-

Auswertung nicht ausdrücklich zugestimmt hatten. Zu klären war und ist, ob 

die Überprüfung der sogenannten Mitteilungspflicht der Krankenhäuser (§ 

11 Abs. 4 TPG) und die erforderliche Überprüfung der richtliniengemäßen 

Dokumentation der Gründe für eine unterbliebene Hirntod-Diagnostik im 

Widerspruch steht zur ärztlichen Schweigepflicht, die über den Tod des Pa-

tienten hinaus gilt und daher nicht ohne weiteres die Einsichtnahme in die 

Behandlungsunterlagen von Patienten ermöglicht.

Im Rahmen der Jahresvisitation vom 16.10.2009 war mit der DSO verein-

bart worden, auch diese Thematik dem Datenschutzbeauftragten des Bun-

des gemeinsam vorzutragen. Im Ergebnis des Gesprächs vom 07.01.2010 

wurden die Bedenken der Kommission von den Vertretern des Daten-

schutzbeauftragten des Bundes bestätigt. Da das TPG die Überprüfung der 

„Meldepflicht“ der Krankenhäuser nicht regele, obliege diese der Kranken-
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hausaufsicht. Grundsätzlich seien Ärzte, die nicht mit dem verstorbenen 

Patienten befasst gewesen waren, nicht berechtigt, in seine Behandlungs-

unterlagen Einsicht zu nehmen, wenn die Patienten oder deren Angehörige 

dies nicht ausdrücklich gestattet haben. 

Im Nachgang zu diesem Ergebnis wurde gemeinsam mit der DSO ein Fra-

gebogen erarbeitet, mit dem anonymisierte medizinische Daten von auf In-

tensivstationen verstorbener Patienten retrospektiv erhoben werden sollten, 

zur Prüfung an den Datenschutzbeauftragten des Bundes übermittelt. Die 

darin anzugebenden Parameter erfüllten jedoch teilweise nicht die Kriterien 

nach § 3 Abs. 6 BDSG, auch sei weder für die Erhebung der Daten selbst 

noch für die  Erhebung der Daten zur Qualitätskontrolle des behandelnden 

Arztes eine Rechtsgrundlage gegeben. Die Bemühungen um einen Aus-

gleich der verschiedenen Belange werden fortgesetzt.

2.3 Weitergabe von DSO-Daten zu wissenschaftliche Analysen

Mit Bezug auf die im Amtsjahr 2007-2008 begonnenen Beratungen der 

Kommission wurde im Gespräch mit dem Datenschutzbeauftragten des 

Bundes vom 07.01.2010 die Rechtmäßigkeit der Weitergabe wissenschaft-

lich relevanter Daten, die von der DSO erhoben worden sind, erörtert. Es 

wurde klargestellt, dass diese Daten Eigentum des bzw. der Patienten sei-

en, nicht des Krankenhauses oder der Zentrumsärzte. Daher gehöre die 

Datenweitergabe an wissenschaftliche Fachgesellschaften - unter der Be-

dingung der Anonymisierung - nicht zu den Belangen des Datenschutzes, 

sondern ggf. des Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses. 

3. Hirntod-Diagnostiken als Voraussetzung postmortaler Organ-
entnahmen

Die nach § 16 TPG verbindlichen „Richtlinien zur Feststellung des Hirnto-

des“ der Bundesärztekammer sehen ein bestimmtes Vorgehen vor. Wer-

den diese Richtlinien bei der Hirntod-Diagnostik nicht beachtet, so liegt der 

Anfangsverdacht für eine Straftat nach § 19 Abs. 2 2. Alt. i. V. m. Abs. 5, i. 

V. m. § 3 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. den Richtlinien zur Feststellung des Hirnto-

des nach § 16 Abs. 1 Nr. 1 TPG vor.
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Die Kommission hatte sich, beginnend im Berichtszeitraum 2008-2009 (s. 

Bericht S. 6), im Rahmen ihrer Aufgabe, die Einhaltung der Richtlinien zu 

überwachen, mit zwei Hirntod-Diagnostiken ausführlich befasst. Diese sind

nicht von DSO-vermittelten Konsiliarärzten, sondern von Ärzten der jeweili-

gen Klinika durchgeführt worden. Am Hirntod der beiden Patienten ergab 

sich nach dem eindeutigen Sektionsbefund kein Zweifel. Die Problematik 

der Diagnostik und Dokumentation betraf ausschließlich formale, gleich-

wohl gemäß § 19 TPG relevante Aspekte

In einem Fall ist nach Abschluss der Beratungen die Staatsanwaltschaft 

eingeschaltet worden (§ 19 Abs. 5 TPG). Im anderen Fall waren eventuelle 

strafrechtliche Konsequenzen verjährt und wurden die abschließende Stel-

lungnahme und Beurteilung u. a. dem zuständigen Landesministerium zu-

geleitet. 

Der Vorstand der DSO hat auf Ersuchen der Kommission die Leiter der 

Transplantationszentren und -programme gebeten, jeden Entnahmechirur-

gen auf seine gesetzliche Verpflichtung hinzuweisen, gemäß § 19 TPG ei-

genverantwortlich auch die rechtlichen Voraussetzungen für die 

Zulässigkeit der jeweiligen Organentnahme zu überprüfen. Klargestellt 

wurde auch, dass die Untersucher für die Feststellung und für die Doku-

mentation des Hirntods verantwortlich sind. Die DSO-Mitarbeiter(innen) und 

die Entnahme-Chirurgen dürfen und müssen sich auf die Sachfeststellun-

gen der Hirntod-Protokolle verlassen, müssen aber vor der Organentnahme 

gem. § 19 Abs. 5 TPG prüfen, ob die Formulare vorschriftgemäß und voll-

ständig ausgefüllt sind. 

Ferner wurde präzisiert, dass die mit den einzelnen Spendern befassten 

Koordinator(inn)en verpflichtet sind, dem/den Entnahmechirurgen vor Be-

ginn des Eingriffs die erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Unabhängig 

davon, ob und gegebenenfalls wieweit sie selbst bestimmte Unterlagen (z. 

B. Einzelheiten der Hirntodprotokolle) qualifizieren können, müssen sie prü-

fen, ob die für Organentnahmen erforderlichen Dokumente den formalen 

Anforderungen entsprechen und vollzählig vorliegen. Die Erfüllung dieser 

Verpflichtungen wird dokumentiert, so dass sich der eine zu beurteilende

Sachverhalt kaum mehr wiederholen dürfte.
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4. Zusammenarbeit zwischen der Koordinierungsstelle und der 
Überwachungskommission

Die Kommission hat in ihrer Sitzung vom 12.04.2010 einhellig und mit billi-

gender Kenntnisnahme der Auftraggeber beschlossen, dem Vorstand der 

Deutschen Stiftung Organtransplantation als Vertreter der Koordinierungs-

stelle sowie dem Vorstand der Stiftung Eurotransplant als Vertreter der 

Vermittlungsstelle anzubieten, als Gäste an den Kommissionssitzungen 

teilzunehmen. Die Teilnahme im Gaststatus an den Sitzungen umfasst 

nach Verständnis der Kommission die Beteiligung an den Beratungen, nicht 

jedoch an Abstimmungen. Sofern Belange besprochen werden, die aus-

schließlich die Belange der einen Institution betreffen, sind die Vertreter der 

anderen gebeten, sich nach jeweils entsprechendem Hinweis durch den 

Vorsitzenden vorübergehend zurückzuziehen.

B Belange der Vermittlungsstelle

Im Bereich der Vermittlungsstelle war die Kommission im Berichtsjahr mit 

keinen besonderen Vorkommnissen befasst. Sie ergaben sich auch nicht 

bei der Jahresvisitation vom 15. Oktober 2009.

Berlin, 30.06.2010

Für die Kommission

Prof. Dr. med. H. Angstwurm
         - Vorsitzender -
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Seitens des GKV-Spitzenverbands war Frau Dipl.-Ök./Medizin Elke Bokern 

vom 16.04.2009 bis zum 31.05.2011 Mitglied der Kommission. Für die 

Länder war Frau Barbara Buck-Malchus bis 30.09.2011 Ständiger Gast der 

Kommission. Prof. Dr. Dr. Lippert ist seit der konstituierenden Sitzung vom 

13.09.2010 Kommissionsvorsitzender. Die stellvertretende Vorsitzende ist 

seitdem Frau Vors. Richterin am Kammergericht i. R. Anne-Gret Rinder. 

Die Kommission hat am 13.09.2010 sowie am 17.01., 04.04. und - jeweils 

gemeinsam mit der Prüfungskommission - am 20.06., 12.09., 21.11. und 

21.12.2011 getagt. Die jährlichen Verhandlungen des DSO-Budgets am 

06.10. und 09.11.2010 sowie am 26.10.2011 fanden unter Beteiligung von 

Kommissionsmitgliedern statt. Die Visitationen erfolgten gemeinsam mit der 

Prüfungskommission am 15.11.2010 und 02.11.2011 bei der Koordinie-

rungsstelle, am 16.11.2010 und 03.11.2011 bei der Vermittlungsstelle. 

Fragen des Datenaustausches zwischen der Koordinierungs- und der Ver-

mittlungsstelle werden weiterhin regelmäßig in einer Projektgruppe erörtert, 

die auch Kommissionsmitgliedern offensteht. Im Berichtsjahr hat sich die 

Notwendigkeit einer Teilnahme nicht ergeben. Wie in den Vorjahren und 

über das jetzige Berichtsjahr hinaus sind Kommissionsmitglieder auch in 

Arbeitsgruppen der Ständigen Kommission Organtransplantation tätig ge-

wesen und tätig.

Im Berichtsjahr 2010-2011 war die Kommission außerdem u. a. befasst mit 

1. Belangen der Koordinierungsstelle

a. Berichten der Koordinierungsstelle an die Auftraggeber über das 
Jahr 2009 und 2010

b. Einsatz des Organ Care Systems (OCS) für Spenderherzen

c. Anonym gegen den Vorstand der Koordinierungsstelle erhobene 

Vorwürfe

2. Datenanforderungen und Datenflüssen in der Transplantationsme-
dizin

3. der Aufwandserstattung für Spenderkrankenhäuser

4. der Novellierung des Transplantationsgesetzes (TPG)

5. Belangen der Vermittlungsstelle.
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1. Belange der Koordinierungsstelle

a. Bericht der Koordinierungsstelle an die Auftraggeber über das
Jahr 2009 und 2010

Der für die Auftraggeber bestimmte DSO-Bericht zum Jahr 2009 ist am 

28.09.2010, der Bericht zum Jahr 2010 am 22.09.2011 fristgerecht zugelei-

tet worden. Seitens der DSO galt es im Bericht 2009 Formulierungen zu 

prüfen, die im Bericht einige Unstimmigkeiten erkennen ließen. So wird z. 

B. angeführt, nicht entnommene Organe seien in der Pathologie entsorgt 

worden. Einhellig und den Auftraggebern mit Schreiben vom 14.03.2011 

mitgeteilt wurde beschlossen, den Jahresbericht unter Berücksichtigung 

der o. g. Klärungswünsche anzunehmen.

Die Prüfung des Jahresberichts 2010 dauert noch an.

b. Einsatz des Organ Care Systems (OCS) für Spenderherzen

Die Ständige Kommission Organtransplantation hatte im Jahr 2008 nach 

eingehender Erörterung und einer Anhörung der zuständigen Fachkommis-

sion der Deutschen Transplantationsgesellschaft (DTG) hinsichtlich des 

sogenannten Organ Care Systems (OCS) für Spenderherzen festgestellt, 

dass zunächst Nachweise zum Nutzen des OCS durch weitere Studien er-

bracht werden müssen, bevor im Zusammenhang mit einer Feststellung 

des Standes der Erkenntnisse der medizinischen Wissenschaft über eine 

etwaige Einführung in die Regelversorgung beraten werden könne. 

Die Prüfungskommission hat gemeinsam mit der Überwachungskommissi-

on die TPZ zum Einsatz des OCS befragt. Das OCS für Spenderherzen ist 

im Zeitraum von Mai 2006 bis heute in vier TPZ bereits angewandt worden. 

Davon jeweils in zwei TPZ im Rahmen von Studien und in zwei TPZ als 

„individuelle Heilversuche“. Gegenwärtig wird geprüft, ob und inwieweit die-

se Einsätze richtlinienkonform erfolgt sind.

Nach Vorgesprächen zwischen der DSO, dem GKV-Spitzenverband und 

dem Hersteller wurde den Partnern des Vertrages nach § 11 TPG im Rah-

men der DSO-Budgetverhandlungen für das Jahr 2011 über die – auch 

BMG-seitig unterstützte - Planung einer Finanzierung zur „kontrollierten“ 

Einführung des OCS berichtet. 
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Seither sind zwischen allen Beteiligten in wechselnden Konstellationen 

Verhandlungen über einen medizinisch, organisatorisch, finanziell und 

rechtlich vertretbaren Rahmen für eine Anwendung des OCS im Rahmen 

einer Studie geführt worden, in deren Ergebnis zwei Verträge geschlossen

wurden. Diese Verträge hat das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 

mit Schreiben vom 09.02.2012 genehmigt.

c. Anonym gegen den Vorstand der Koordinierungsstelle er-
hobene Vorwürfe

Die Kommission hat sich mit den in Form von anonymen E-Mails gegen 

den Vorstand der Koordinierungsstelle erhobenen Vorwürfe befasst und die 

insoweit resultierenden Beschlüsse des DSO-Stiftungsrats und die ent-

sprechenden Pressemitteilungen zur Kenntnis genommen.

Darüber hinaus hat sich der Vorstand der Koordinierungsstelle gegenüber 

der Kommission zur Sache geäußert.

2. Datenanforderungen und Datenflüsse in der Transplantations-
medizin

Die Überwachungskommission und die Prüfungskommission haben im Ap-

ril 2011 eine gemeinsame Arbeitsgruppe eingerichtet, die mit Fragen von 

Datenanforderungen und Datenflüssen in der Transplantationsmedizin be-

fasst ist. Mittels eines Gesamtkonzepts soll die Transparenz und Qualitäts-

sicherung der Datenerfassung und -ausweitung in der Transplantations-

medizin weiter verbessert werden. Die Arbeitsgruppe nebst 

Unterarbeitsgruppen hat im Berichtszeitraum dreimal getagt.

3. Aufwandserstattung für Spenderkrankenhäuser

Im Jahr 2010 hatten die Bundesärztekammer, die Deutsche Krankenhaus-

gesellschaft und der GKV-Spitzenverband als Auftraggeber des Vertrags 

nach § 11 Abs. 1 TPG vereinbart, eine Neukalkulation der Höhe der Pau-

schalbeträge des Teilbudgets „Aufwandserstattung Spenderkrankenhäu-

ser“ des Budgets der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO) 

durch ein geeignetes Institut erstellen zu lassen. Diese wurde zwischenzeit-

lich durch das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) vorge-
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nommen und soll nunmehr jährlich fortlaufend durchgeführt werden. Die für 

das erste Jahr der Kalkulation erforderlichen Finanzmittel wurden im DSO-

Budget 2011 berücksichtigt. In der Folge wurden u. a. die im Budget 2012 

ausgewiesenen Pauschalen für die Module Ein- und Mehrorganentnahmen 

erhöht. Der Vorsitzende der Überwachungskommission hat in diesen Ver-

handlungen die Bundesärztekammer vertreten.

4. Novellierung des Transplantationsgesetzes (TPG)

Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) hatte am 19.04.2011 die 

Referentenentwürfe eines TPG-Änderungsgesetzes und einer Rechtsver-

ordnung über die Anforderungen an die Organ- und Spendercharakterisie-

rung und den Transport von Organen nach § 10a des 

Transplantationsgesetzes sowie über die Anforderungen an die Meldung 

schwerwiegender Zwischenfälle und schwerwiegender unerwünschter Re-

aktionen und zur Änderung der TPG-Gewebeverordnung und der Arznei-

mittel- und Wirkstoffherstellungsverordnung vorgelegt.

Der Gesetzentwurf und der Verordnungsentwurf dienen der Umsetzung der 

„Richtlinie 2010/53/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über 

Qualitäts- und Sicherheitsstandards für zur Transplantation bestimmte 

menschliche Organe“ in deutsches Recht. Die Partner der Koordinierungs-

stellen- bzw. Vermittlungsstellenverträge nach §§ 11 und 12 TPG sind in 

vielfältiger Weise betroffen. Dies gilt ebenso für die Prüfungskommission 

gemäß § 12 Abs. 4 S. 2 Nr. 4 TPG und die Überwachungskommission ge-

mäß den Verträgen nach §§ 11 und 12 TPG sowie die Krankenhäuser. 

Die Vorsitzende der Prüfungskommission sowie der Vorsitzende der Über-

wachungskommission haben an den Stellungnahmen der Bundesärzte-

kammer mitgearbeitet sowie an den Anhörungen und Arbeitsgesprächen im 

BMG teilgenommen.

5. Belange der Vermittlungsstelle

Im Bereich der Vermittlungsstelle war die Kommission im Berichtsjahr mit 

keinen besonderen Vorkommnissen befasst. Sie ergaben sich auch nicht 

bei der Jahresvisitation vom 16.11.2010 und 02.11.2011.
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Zusammenfassung

Die Überwachungskommission und die Prüfungskommission tagen be-

schlussgemäß seit der Sitzung vom Juni 2011 gemeinsam. Demgemäß ist 

die Überwachungskommission auch in die intensiven Beratungen der Prü-

fungskommission eingebunden. Hierbei sind hinsichtlich eines Vorfalls er-

hebliche Richtlinienverstöße festgestellt, die Ermittlungen abgeschlossen 

und die zuständigen Institutionen (u. a. die zuständigen Landesbehörden) 

benachrichtigt worden. Die Ermittlungen wegen möglicher weiterer Vorfälle 

dauern an.

Die Überwachungskommission ist ihrer gesetzlich vorgegebenen Aufgabe 

vollumfänglich nachgekommen. In Wahrnehmung ihrer Berichtspflichten 

erfüllt sie zugleich das Gebot der Transparenz. Darüber hinaus werden im 

Falle von Auffälligkeiten die Beratungsergebnisse in Berichten und Stel-

lungnahmen zusammengefasst und die jeweils zuständigen Stellen in den 

Ländern informiert.

Berlin, 13.03.2012

Für die Kommission

Prof. Dr. med. H. Lippert
         - Vorsitzender -




